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Allgemeinen Theil.

Zeitpunkt. Die Ausstellung findet statt von Sonnabend den 
28. Juni JO Uhr vormittags bis Montag den 30. Juni 7 Uhr abends.

Einlieferung. Die Einlieferung und Aufstellung der Thiere 
und Ausstellungsgegenstände muß am Freitag den 27. Zuni vor {2 
Uhr mittags beendet sein; später eingelieferte Ausstellungsobjecte 
(Thiere oder Sachen) werden zurückgewiesen. Um \2 Uhr beginnt 
die Expertise.

Eintrittspreise. Dem publicum ist der Besuch der Aus­
stellung am Freitag von (2 Uhr mittags nur gegen Lösung von 
Dauerkarten à 2 Rbl., welche auch für die folgenden 3 Tage gelten, 
gestattet; im übrigen beträgt der preis für:

a) Tagesbillete, welche zu einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuch der Ausstellung berechtigen: am Sonnabend à 65, am Sonntag 
à 20 und am Ulontag à 35 Aop.

b) Ainderbillete, welche zu einem einmaligen ununterbrochenen 
Besuch der Ausstellung berechtigen, an allen 3 Tagen à (2 Aop.

c) Dauerkarten, giltig von Sonnabend (0 Uhr morgens bis 
Montag 7 Uhr abends à \ Rbl. 50 Aop.

Umfang. Die Ausstellung umfaßt: Thierschau, (und zwar 
Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, (beflügel und Bienen jlandwirth. 
schaftliche Maschinen und Geräthe, landwirthschaftliche Industrie­
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Erzeugnisse, landwirthschaftliche Hilfsmittel, forstwirthschaftliche Ma­
schinen, Gerät he und Erzeugnisse, Hausindustrie und Aunstgewerbe.

Anmeldung. Die Meldungen werden vom Mai bis zum 
Juni'auf dem Ausstellungsplatze entgegengenommen. Pom \. Juni 

\2 Uhr mittags werden keine Uleldungen mehr entgegengenommen. Die 
Meldungen von pferben, Rindern, Schafen, Schweinen haben 
unter Anwendung der durch das Büreau zu beziehenden Anmelde­
formulare stattzufinden. Pferde, Rinder, Schafe, Schweine sind je auf 
gesonderten Formularen anzumelden. Die im Formulare gestellten 
Fragen sind leserlich und deutlich zu beantworten. Thiere (Linzel- 
thiere und Eollectionen) können entweder zum preisbewerb oder hors 
concours gemeldet werden. Thiere dürfen nur zum Preisbewerb in 
einer Alasse gemeldet werden. Jst zu keiner Alasse auch nicht hors 
concours gemeldet, so werden die Thiere nach Ermessen der Preis­
richter, refp. des Ausstellungs-Aomite einer Alasse zugetheilt.

Meldungen von Geflügel und Bienen, sowie lebloser 
Mbjecte erfolgen mündlich im Büreau oder brieflich ohne Anwen­
dung besonderer Formulare unter möglichst genauer Bezeichnung der 
Gegenstände, der ungefähren Angabe des erforderlichen Raumes, des 
Namens und der Adresse des Ausstellers.

Thier-Meldungen. Thiere sind zu einer der im programm 
näher bezeichneten Alassen oder hors concours zu melden. Pferde 
gemeldet zu einer der Tollectionsklassen in Gruppe 2, paare und 
Viererzüge (Alassen (8, (9, 20) concurrircn ipso jure auch in den 
Alassen für Zuchthengste (Al. ( refp. 5) und Zuchtstuten (Al. 2 
refp. 6), falls sie die Toncurrenzbedingnngen dieser Alassen erfüllen. 
Die Nachkommen der Hengste refp. Stuten, gemeldet zu den Familien­
klassen (Al. 5, 7, 8), concurriren ipso jure in den Alassen (5, 
(5, (6 und (7, falls sie die Toncurrenzbedingnngen dieser Alassen 
erfüllen. Rinder, Schafe und Schweine gemeldet zu einer Lolleclions- 
fkiffe (Zucht, (Collection, Familie) concurriren ipso jure um die in den 
Alassen für Linzelthiere ausgesetzten Aopfpreise, vorausgesetzt, daß diese 
Thiere auch die für die Linzelklassen festgesetzten Bedingungen erfüllen.

Für die Meldung zu den Alassen in welchen eine Toncurrenz 
um Ehrenpreise stattfindet, Abtheilung I Alasse und Abtheilung II 
Alasse 3(, gelten besondere Bestimmungen. Siehe weiter unten.
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Bestätigung. Das Bureau bestätigt den Linpfang der Mel­
dung, vorbehältlich der Prüfung durch den Komitc. Bei Einlieferung 
der Thiere ist die Bestätigung der Meldung vorzuweisen.

Auswechselung. Auswechselung gemeldeter Thiere innerhalb 
ein und derselben Alasse ist gestattet, falls dieselbe dem Bureau vor 
Aufstellung der Thiere angezeigt wird. Ein auf die Auswechselung 
bezüglicher Anschlag ist nach Beprüfung durch den Aomitö vom Aus­
steller am Stande des Thieres anzubringen.

Versicherung. Nur gegen Feuer können auf diesbezüglichen 
Bemerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der Versicherungs­
summe die Ausstellungsobjecte für Rechnung des Ausstellers versichert 
werden. Dem Anträge des Ausstellers auf Versicherung seiner Objecte 
wird seitens des Aomitös nur in dem Falle nachgekommen, wenn 
gleichzeitig mit der 2Helinmg die Versicherungsprämie im Betrage von 
85 Aop. für |()0 Rbl. eingesandt wird.

Verantwortung. Der Konnte übernimmt keinerlei Verant­
wortung für etwa vorkommende Beschädigungen oder Verluste der 
Ausstellungsobjecte.

Untersuchung und Zurückweisung. Das Recht der Unter­
suchung auf den Gesundheitszustand der Thiere behält sich der Aomitö 
vor. Aranke und mit Fehlern behaftete Thiere können vor und 
-während der Ausstellung durch den Aomitö vom platze entfernt 
werden. Der Aomitö behält sich das Recht vor, die ihm für die 
Ausstellung ungeeignet erscheinenden Thiere und Objecte sowohl bei der 
Meldung als auch bei der Einlieferung zurückzuweisen. Die preis» 
rieb ter sind berechtigt, über die Details der Meldung eine Eontrolle 
zu üben und für wissentlich falsche Angabe beim Aomitö den Aus­
schluß des betreffenden Ausstellers und seiner Objecte von der Aus­
stellung auf Grund eines die Motive enthaltenden protocolles zu 
beantragen.

Aufsicht. Die Aufsicht auf dem Ausstellungsplatze wird von 
den Aomitögliedern, den Lchauwarten und den Ordnern, welchen 
Wächter unterstellt sind, ausgeübt; den Anordnungen des Aufsicht­
Personals ist unweigerlich Folge zu leisten.

Standgeld. Das Standgeld ist vor Eröffnung der Ausstellung 
von den Ausstellern dem Pflegepersonal einzuhändigen und wird diesem 
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durch die Schauwarte gleich nach Aufstellung der Thiere gegen Lnipfangs- 
beschcinigung abgefragt. Das Standgeld beträgt:

A. Thiere:

0 für eine pferdelatere.................................. . \ Rbl. 50 Aop.
2)
3)

„ „ Rinderlatere........................................
„ „ „ für Bauernieh, ausge

stellt in Gruppe 5 . .

n

50 „
4) „ einen Schafkoben........................................
5) „ „ Schweinekoben.................................. 50 „
6) „ ein Box (für Zuchthengste u. Zuchtstuten) 3 „

B. Für leblose Ausstellungsobjecte unter Dach:
0 pro (Quadrat-Fuß Tischfläche . Aop.
2) „ „ wandfläche - IO „
3) „ „ Bodenfläche . 5 „

von Ulaschinen rc. wird, sofern sie im Freien ode

//

r eigenen
poni lions des Ausstellers ausgestelt werden, kein Standgeld erhoben, 
vorhandene Einrichtungen dürfen ohne Einwilligung des Aonnte nicht 
non den Ausstellern oder ihrem personal geändert werden.

Für Bienen und Geflügel gelten besondere unter diesen Abthei» 
lungen näher präzisirte Bestimmungen.

Ivar tung. Für Wartung, Pflege, Futter, Abräumung und 
Transport der Ausstellungsobjecte hat der Aussteller für seine Aost/n 
und durch sein eigenes personal zu sorgen. Die Zahl des personals 
ist, sofern es die Wartung der Thiere und Bedienung der Alaschinen 
betrifft, mit den Schauwarten zu nereinbaren, und erhält dieses per­
sonal non den Schauwarten unentgeltlich sichtbar 511 tragende Abzeichen, 
wer dieses Abzeichen nerliert oder anderen Personen zur Benutzung 
übergiebt, muß \ Rbl. in die Ausstellungskasse zahlen.

Pfleger. Die Pfleger der Thiere dürfen non 9 Uhr morgens 
bis 7 Uhr abends während der Ausstellung den Ausstellungsplatz nicht 
nerlaffen; thun sie es in dieser Zeit, so werden sie nur gegen Lösung 
eines Tagesbillets wieder hereingelassen. Die Pfleger haben die Rei­
nigung und Beschickung der ihnen annerlrauten Thiere nor 7 Uhr 
morgens zu besorgen.

Futter. Alee, Heu, Streustroh, Hafer, Gerste und Hafermehl 
können zu festen preisen in bestimmten Stunden auf dem Ausstellungs­
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platze gekauft werden. Masser wird umsonst geliefert. Jeder Aus­
steller ist berechtigt, zum Gebrauch für seine Thiere Futter mitzubringen, 
doch darf er davon nicht auf dein Ausstellungsplatze verkaufen.

vorführen. Das vorführen eines jeden Thieres kann jeder 
zeit von den Romitègliedern, Preisrichtern und Schauwarten verlangt 
werden. Alle Stiere müssen mit Nasenringen versehen sein. Die Pferde 
werden täglich zu bestimmten Stunden vorgeritten, -gefahren oder 
-geführt und ist dabei die vom Schauwart festgesetzte Ordnung einzu­
halten. Alle mit I. und II. Preisen prämiirten Pferde und Rinder 
sind zwecks photographischer Aufnahme vorzuführen.

Thierärztliche Attestate. Lin veterinair wird während der 
Ausstellung zugegen sein und am letzten Ausstellungstage in näher 
zu bestimmenden Stunden die für den Bahntransport erforderlichen 
thierärztlichen Attestate ausstellen; die Rosten derselben hat der Besteller 

zu tragen.

verkauf. Für alle verkäuflichen Thiere sowohl, als auch leb­
losen Ausstellungsobjecte ist der Verkaufspreis bei der Meldung 
unbedingt anzugeben und darf derselbe während der Ausstellung 
nicht erhöht werden. Der verkauf der Thiere findet durch 
das Büreau statt und hat nur der auf solche Art abgeschlossene 
verkauf Giltigkeit, vom Verkäufer wird falls der verkauf zu 
Stande gekonmien, für Thiere eine Abgabe von 3% der Verkaufs­
summe, von leblosen Objecten \°/0 der Verkaufssumme zu Gunsten 
der Ausstellungskasse erhoben. Für verheimlichte Verkäufe werden 
20% erhoben. von dem verkauf land- und forstwirthschaftlicher 
Maschinen, Geräthe »md Hilfsmittel wird keine Abgabe erhoben.

Auction. Die Auction beginnt am letzten Ausstellungstage 
nach \ Uhr nachmittags. Aur Auction werden nur Thiere, nicht 

leblose Ausstellungsobjecte zugelassen und zwar:

l) alle von vornherein als zur Auction, resp. verkäuflich gemel­
deten Thiere, soweit dieselben nicht vor Beginn der Auction verkauft 
worden sind und der Aussteller die zwar verkäuflich gemeldeten, aber 
unverkauften Thiere auf die Auction bringen will;

2) alle als unverkäuflich ausgestellten Thiere, die der Aussteller 
zur Auction bringen will, jedoch unterliegen diese einer Auctionsteuer 
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Don 50 Kop. pro Pferd, resp. Kind und 25 Kop. pro Stück Klein« 
Diel), welche bei der Kleidung zur Auction Dom Besitzer des Tchieres 
im Bureau zu entrichten ist;

5) nicht ausgestellt gewesene Thiere; diese unterliegen einer 
Auctionssteuer Don 3 Rbl. pro Pferd, resp. Kind und \ Rbl. pro 
Stiicf К le in Dieh, welche Steuer bei der Kleidung zur Auction nom 
Besitzer des Thieves im Bureau zu entrichten ist.

der Perfauf auf der Auction 511 Stande gekommen, so zahlt 
der Verkäufer 3% der Verkaufssumme zu Gunsten der Ausstellungs­
kasse. Befreit doii der Zahlung obiger Abgabe sind diejenigen, welche 
ihre Thiere zurückgekauft haben.

Räumung. Die Räumung des Ausstellungsplatzes beginnt mit 
dem Schluß der Ausstellung unb muß binnen 3 Tagen beendet fein. 
Ausstellungsobjecte die während dieser Frist nicht abgeholt sind, Der« 
fallen zu Gunsten der Ausstellungskasse.

Ausreichung der Prämien. Die Ausreichung der zuerkannten 
Preise lind Diplome erfolgt am letzten Ausstellungstage durch den 
Komite auf Grund der Preisrichterprotocolle.

Prämien und Diplome, welche nicht an diesem Tage in Empfang 
genommen worden sind, können bis spätestens zum Schluß des Jahres 
im Secretariat der gemeinnützigen und landwirthschaftlichen Gesellschaft 
für Süd-Livland (U—{ Uhr) abgeholt werden. Eine Versendung 
durch die Post übernimmt der Komite nicht.

freier Rücktransport. Falls von der Bahnverwaltung 
wiederum freier Rücktransport für unverkaufte Ausstellungsobjecte 
gewährt wird, so können daran nur solche Ausstellungsobjecte parti» 
jipiren, welche bei ihrer Absendung an den Ausstellungskomite adressirt 
worden sind und nicht solche deren Frachtbrief auf den Vorzeiger 
lautet. Blanquette für freien Rücktransport werden gegen vorweisen 
de^> Frachtbriefes für den failitransport im Bureau der Ausstellung 
ausgestellt.

Vach ermäßigtem Tarif transportide Thiere genießen nicht das 
Recht des freien Rücktransportes.
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prämiivtc Thiere. jn wenden ober Dorpat prämiirte 
Thiere können, wenn zur selben Alasse gemeldet, in welcher sie prämiirt 
worden, nur auf eine höhere Prämie in (Lonkurrenz treten.

Prüfung — Expertise. Nachdem seitens des Lomite fest­
gestellt worden, ob die ausgestellten Thiere mit allen vom programm 
geforderten Angaben gemeldet worden und überhaupt zur Toncurrenz 
zulässig sind, beginnt die Thätigkeit der Richter auf Grundlage eines 
Verzeichnisses, enthaltend alle zum preisbewerb zugelassenen Thiere. 
Die Thätigkeit der Richter besteht in der Beurtheilung des Thieres, 
vorherrschend nach den an der äußern Erscheinung zu beurtheilenden 
Eigenschaften, ob ein und welcher preis dem Thier zuzuerkennen sei, 
und sind die thatsächlich guten, nicht die relativ besten 

Thiere zu prämiiren.
Geschäftsordnung der Preisrichter. Die Obmänner einer 

jeden Abteilung bestimmen die Ordnung der Expertise in ihrer 
Abtheilung. jeder Gruppe der Preisrichter wird ein Schau wart 
zugetheilt. — Preisrichter, die zugleich Aussteller find, treten für die 
Alasse, in der sie aus stellen, als Richter ab, an ihre Stelle tritt für 
die betr. Alasse ein vorn Obmann und dem Präsidenten des Ausstellungs- 

Aornite cooptirter Richter.
3n jeder Alasse wird die Prüfung durch zwei Preisrichtern und 

einen Obmann vorgenommen. Sind die beiden Preisrichter verschie­
dener Meinung, so giebt der Obmann zwischen den beiden Ansichten 
den Ausschlag. Der Schauwart der betreffenden Abtheilung führt das 

protokoll und hat eine berathende Stimme.
preisvertheilung. Geldpreise dürfen nicht getheilt werden. — 

Geldpreise und Medaillen, ausgesetzt zur prämiirung in einer Alasse 
dürfen nicht zur Vermehrung programmmäßiger preise in einer andern 
Alasse verwandt werden. In jeder Abtheilung sind zunächst 
die Aopfpreise und danach erst die Aollektionspreise zu 

vertheilen.
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Koncurrenj um Ehrenpreise.
Ehrenpreise. Line Loncurrenz um Ehrenpreise finden syO.3 

in der Abtheilung I Alasse H „Zucht von Aeit- und Wagenpferden 
mit nachweislich englischem Blut," und Abtheilung II Alasse 3( 
„Gstfriesenreinblut-Zuchten" statt.

Einsatz. Gleichzeitig mit der Aleldung zur Loncurrenz um 
den Ehrenpreis sind vorn Meldenden JO Rbl. als Einsatz einzusenden.

Ersatz des Ehrenpreises durch eine silberne Medaille. 
3ft nur eine Meldung eingelaufen oder nur ein Aussteller erschienen, 
so sind die Preisrichter berechtigt anstelle des Ehrenpreises eine silberne 
Medaille zuzuerkennen.

Zurückerstattung des Einsatzes. Seinen Einsatz erhält der 
Aussteller zurückgezahlt, wenn kein Ehrenpreis vertheilt wird. Sind 
mehrere Aleldungen eingelaufen, aber nur ein Aussteller erschienen 
und wird kein Ehrenpreis vertheilt, so erhält nur der erschienene 
Aussteller seinen Einsatz zurück, während die nicht Erschienenen ihres 
Einsatzes zum Besten der Ausstellungskaffe verlustig geben.

Zuschuß der Ausstellungskasse zum Ehrenpreis. Die 
Ausstellungskasse schießt zu den Einsätzen für jeden Ehrenpreis je 
50 Rbl. zu.

Asservation des Ehrenpreises. Wird ein Ehrenpreis nicht 
vertheilt, so bleibt er für die im nächsten Zahre concurrirende Alasse 
derselben Abtheilung in Asservation der Gesellschaft. Der Ehrenpreis 
kann im nächsten Jahr auch dann ausgereicht werden,-wenn er werth- 
voller ist als 50 Rbl. plus Einsätzen. Zst sein Werth aber geringer, 
so wird der fehlende Betrag dem Geldpreise zugezählt.

Aussteller bäuerlichen Standes sind von der Entrichtung 
des Einsatzes befreit und können anstelle des Ehrenpreises die Aus­
reichung des Werthes desselben in baarem Gelde verlangen.

Abtheilung I. pfrrhr.
Die Preisrichter in der pferdeabtheilung werden vom Ausstellungs- 

Aomitö auf Borstellung des Vereins zur Förderung der livländischen 
Pferdezucht ernannt.
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23ei sehr reicher Beschickung einer Klaffe mit hervorragend guten 
Thieren ist es den Preisrichtern gestattet zur Vermehrung des I. und 
II. Preises die Ausreichung diesbezüglicher Zeugnisse beim Konnte 
zu beantragen.

Züchter. 2lls Züchter gilt der, dem die 2Nutter des,auszu­
stellenden Thieres zur Zeit der Lmpfängniß gehörte.

Aufgezogen. Als vom Aussteller aufgezogen ist anzusehen: 
ein Pferd das vor vollendetem ersten Lebensjahre in den Besitz des 
Ausstellers übergegangen ist.

Nachweise über eigene Aufzucht und Züchtung der ausge­
stellten Pferde durch die Aussteller к. ist der Konnte einzufordern 
berechtigt, aber nicht verpflichtet; für Aussteller bäuerlichen Standes 
gilt als Nachweis eigener Aufzucht ein Attestat der örtlichen (ßeincinöe= 
Verwaltung, welches bei der Meldung beizubringen ist.

Zutheilung zur Klasse. Die Preisrichter sind berechtigt, 
Pferde, die zum Preisbewerb in einer bestimmten Klaffe angemeldet 
sind, falls dieselben in dieser Klasse nicht prämiirungswerth erscheinen, 
in einer anderen Klasse concurriren zu lassen.

Meldungen. Pferde sind zu einer der im Programm näher 
bezeichneten Klassen oder hors concours zu melden. Pferde gemeldet 
zu einer der Lollectionsklassen in Gruppe 2, paare und Viererzüge 
(Klassen (8, (9, 20), concurriren ipso jure auch in den Klassen für 
Zuchthengste und Zuchtstuten (Klassen (, 2, 5, 6) falls sie die <£om 
currenzbedingungen dieser Klassen erfüllen. Die Nachkommen der 
Hengste, resp. Stuten, gemeldet zu den Familienklassen (Klassen .5, 7, 8), 
concurriren ipso jure in den Klaffen (3, Ц, (5, (6 und (7, falls 
sie die Loncurrenzbedingungen dieser Klassen erfüllen.

Zu den Klaffen 3, 7, 8 (Familien) können auch Pferde verfchie- 
öener Besitzer zu einer Collection vereinigt werden. Die Preise werden 
dem Besitzer des Hengstes, refp. der Muttcrstute ausgezahlt.

Einer Meldung zur Concurrenz um den Ehrenpreis 
d. h. zu Klaffe ist ein Einsatz von (() Rubel hinzu­

zufügen.
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Gruppe (. Zuchtpferde.
A. Reit- und Wagenpferde mit nachweislich englischem 

Blut.

Alasse (. Hengste vor dem l-Juni (899 
geboren nicht unter 2 Arschin 3 Wer­
schok hoch.............................

Alasse 2. Stuten, die wenigstens ein 
Fohlen normal ausgetragen und ge­
boren haben, vor dem (. Juni 
(899 geboren, nicht unter 2 Arschin 
2 Werschok hoch..................

Alasse 3. Hengste mit nicht weniger als 
3 unmittelbaren Nachkommen, von 
denen einer wenigstens 3 Jahre alt 
sein muß...................................

Alasse Zuchten, d. h. die Ausstel­
lung von im Inlands vom 
Aussteller gezü^teten und auf­
gezogenen 'Pferden die in 2 
aufeinander folgenden Jahren 
geboren und nicht 'jünger als 
2 Jahre sind. . . . . . .

I . pr. II. pr. III. pr.

( silb. ( br. Dipl.

2 silb. 2 br. ( Dipl.

( silb. ( br. Dipl.
u. 50 Rbl. u. 25 R.

Ehrenpreis ( br. Dipl, 
и. (00 Rbl. u.50R.

Anmerkung. Der Meldung z» dieser Klasse ist ein Einsatz von (0 Rbl. hinzuzufügen.

B. Arbeitsschlag qualificirt, für Arbeit 
und Trab.

Alasse 5. Hengste mit nachweislich engli­
schem Blute, vor dem (. Juni (899 
geboren, nicht unter 2 Arschin 2 
Werschok hoch....................... ( silb.

Alasse 6. Stuten, die wenigstens ein 
Fohlen normal ausgetragen und ge­
boren haben, nicht unter 2 Arschin 
hoch, vor dem (. Juni (899 geboren 2 silb.

Alasse 7. Hengste mit nachweislich engli­
schem Blut mit nicht weniger als 
3 unmittelbaren Nachkommen, von 
denen einer wenigstens 3 Jahre 
alt fein muß........................ ( silb.

u. 50 Rbl.

im Schritt

( br. Dipl.

2 br. Dipl.

( br. Dipl, 
u. 25 R.
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I. pi. II. pr. III. pr. 
Alasse 8. Stuten niit 2 Nachkommen,

von denen einer wenigstens 3 Jahre
alt sein muß.................................. l silb. t br. Dipl.

u. 25 Rbl. u. s5 R.
Anmerkung. Der Geldpreis wird nur Ausstellern bäuerlichen Standes znerkannt.

Alasse 9. Zuchten, d. h. die Ausstellung
von 4 im Zn lande vom Aussteller 
gezüchteten und aufgezogenen Pferden, 
die von Hengsten mit nachweislich 
englischem Blute abstammen, in 2 
aufeinanderfolgenden Zähren gebo­
ren u. nicht jünger als 2 Zahre sind l silb. t br. Dipl.

U. tOO Rbl. u. 50 R.

C. Zuchtproducte des Reit-, wagen- und Arbeitsschlages.

Alasse |0. Fohlen aus (Gruppe t A u.
В bis 6 Blonate alt..........................2 Londitionspreise à to Rbl.

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Alasse t \. Fohlen aus Gruppe \ A u.
В im Alter von 6—18 wonaten 2 Londitionspreise à sO Rbl. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Alasse t2. Fohlen aus (Bruppe t A u.
В von tV,—3 Zähren .... 2 Londitionspreise à tO Rbl. 

für Aussteller bäuerlichen 
Standes, sonst Dipl.

Alasse (3. Dreijährige des Reit- und
Wagenschlages, welche in den Alassen 
für Gebrauchspferde nicht concur« 
riren können.................................. t stlb. t br. Dipl.

Alasse t^. Dreijährige des Arbeits­
schlages, welche in den Alassen für 
Gebrauchspferde nicht concurriren 
können................................... t stlb. t br. Dipl.

Gruppe 2. Hevrauchspferdr.
Aledaillen und Geldpreise gelangen nur in dem Falle an 

Aussteller von Gebrauchspferden zur Dertheilung, wenn die Pferbe 
von dem Aussteller aufgezogen (conf. pag. 9) sind. Zm andern 
Falle erhält Aussteller nur ein Zeugniß über den ihm zuer­
kannten preis.



Pas Vorfahren oder Vorreiten kann durch Herren-oder 
Personal geschehen. Auf Antrag des Ausstellers kann vom Preisrichter« 
(Collegium dem Personal für correctes Vorführen der Thiere im 
Gebrauch ein Ehrenzeichen zuerkannt werden.

Ausrüstung der Reitpferde. Reitpferde müssen unter engli­
schem Zattel vorgeritten werden; Offizieren ist es freigestellt auch 
2HiIitcürfätteI zu benutzen. Alle Ausschmückung ist zu vermeiden.

Verlangte Leistungen der Reitpferde: Ruhiges Ziehen 
beim Auf- und Absitzen, reiner Zchritt, verkürzter und starker Trab, 
ruhiges Angaloppiren auf beide Hände, Aehrwendungen in diesen 
3 Gangarten.

Ausrüstung der Magen- und Arbeitspferde: Elegante
Ausrüstung wird bei der prämiirimg nicht berücksichtigt. Der Anspann 
nmß gut passen, sauber, solid und ordentlich sein. Bei Vorführung 
von Equipagen durch personal wird eine saubere und ordentliche
Ausrüstung des Rutschers verlangt. Die Magen selbst fallen bei der 
Beurtheilung nicht ins Gewicht.

Verlangte Leistungen der Magen- und Arbeitspferde:
Zugfestigkeit, ruhiges halten, Anfahren im Zchritt oder Trab, Anhalten,
Mendungen, kurzer und starker Trab.

Alasse 15. Reitpferde vor dein Juni 
1()OO geboren, nicht unter 2 Arschin 
2 Werschok . ..... ............ .....

Alasse 16. Einspännig gefahrene Ma­
genpferde vor dem s. Juni 1900 
geboren, nicht unter 2 Arschin 
2 Werschok .'.......................

Alasse 17. Einspännig gefahrene Ar­
beitspferde vor dem V Juni \900 
geboren, nicht unter 2 Arschin . .

Alasse fS. Zweispännig gefahrene Wa­
genpferde vor dem 1. juni 1900 
geboren, nicht unter 2 Arschin 2 
Werschok, von gleicher Größe und 
Bauart, gleichem Temperament und 
gleicher Haltung..................

Alasse 19. Zweispännig gefahrene Ar­
beitspferde vor dem 1. Juni 1900 
geboren, nicht unter 2 Arschin, von 
gleicher Größe und Bauart, gleichem 
Temperament.......................

1. pr. 11. pr. III. pr.

1 fi Ih. 1 hr. Dipl.

1 silb. 1 hr. Dipl.

1 filh. 1 hr. Dipl.

1 filh. 1 hr. Dipl.

1 filh. 1 hr. Dlpl.



I. pr. II. pr. III. pr.

- ДЗ -

Äiusse 20. Diererzüge. pfcrbc vor dem 
puni sYOO geboren, nicht unter 

2 Arschin 2 Werschok, von gleicher 
Größe und Bauart, gleichem Tem­
perament und gleicher Haltung . s silb. s br. Dipl.

Kbthkilung II. Kindrr.
Die Preisrichter in der Ainderabtheilung werden vom Ausstellungs- 

Aomite ernannt.

Bei sehr reicher Beschickung einer Alasse mit hervorragend 
guten Thieren ist cs den Preisrichtern gestattet zur Vermehrung des 
I. und II. Preises die Ausreichung diesbezüglicher Zeugnisse beim 
Aomitö zu beantragen.

Als Thiere eigener Zucht des Ausstellers werden angesehen:

a. Rinder geboren in der Heerde der Ausstellers;

b. Rinder, die vor vollendetem ersten Lebensjahr in den Besitz des 
Ausstellers übergegangen find;

c. Rinder, gezüchtet und erzogen auf der die Ausstellung beschickenden 
lvirthschaft, welche durch Aauf, Erbfolge oder Arrende in den 
Besitz des Ausstellers übergegangen ist;

(1. Rinder, die einer Heerde angehören, welche Heerde der Aussteller 
zwecks weiterzüchlung angekauft hat.

Reinblut. Als Reinblut werden zur Loncurrenz um die für 
dasselbe ausgesetzten Preise zugelassen:

a. Rinder, die aus dem Auslande importirt und nachweislich rein­
blütig sind, oder nachweislich von solchen importirten abstammen;

b. Rinder, die von der Aörungscommission als reinblütig angekört 
und in das Stammbuch eingetragen sind oder nachweislich von 
5-tammbuchthieren abstammen;

c. Rinder, die zwar aus einer Areuzung hevorgegangen sind, 
aber durch ständiges Aufkreuzen mit Stieren einer Raffe in 
wenigstens vier Generationen die typischen Formen der Rasse 
dieser Stiere erlangt haben;

d. Rinder, die nachweislich aus einer Vermischung der sub. a, b, c 
angeführten Rinder einer derselben Rasse hervorgegangen sind.
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Nachweise. Jedes Thier, das als reinblütig concurriren soll, 
muß ein Attestat seines Züchters haben, durch welches seine Reinblü» 
tigkeit beglaubigt ist. In diesem Attestat muß das Zeichen angegeben 
sein, mit welchem das Thier gezeichnet ist.

Aopfzahl. Aus einer lvirthschaftseinheit in einer Alasse 
ausgestellte Zuchten oder Tollectionen, welche an Aopfzahl die vom 
Programm fixirte AAnimalanzahl übersteigen, werden immer nur als 
eine Zucht, resp. Tollection aufgefaßt.

AI il cher trag und Gewicht. Ls ist erwünscht, das bei Alel, 
dung von Aühen der Alilchertrag der letzten, beendeten Lactations- 
periods (in Stof), sowie die Dauer derselbeu (in Tagen) angegeben 
werde. Sollte eine Auh noch in der ersten Milch sein, so wäre der 
Milchertrag vom Tage der Geburt des Aalbe» bis zum Tage der 
Meldung anzugeben.

Rindermeldungen. Rinder sind zu einer der im Programm 
näher bezeichneten Alaffen oder hors concours zu melden. Rinder 
gemeldet zu einer Tollectionsklasse (Zucht, Tollection, Familie) con­
curriren ipso jure um die für Tinzelthiere ausgesetzten Aopfpreise, 
vorausgesetzt, daß diese Thiere auch die für die Tinzelklassen festgesetzten 
Bedingungen erfüllen.

In den Familienklassen (Alaffen ((, (2, 52, 55) können die 
Nachkommen, sofern sie Stiere sind, verschiedenen Besitzern gehören. 
Die Preise werden dem Besitzer des Nater- oder Mutterthieres aus­
gereicht.

Liner Meldung zur Toncurrenz um den Lhrenprels, d. h. zu 
Alaffe 5(, ist ein Einsatz von (0 Rbl. hinzuzufügen.

Das Lebendgewicht der Rinder ist, wenn möglich, anzugeben (in 
ruff. pfd.), sowie auch der Tag der Wägung.

Gruppe (. Angker-Keinölut.
Da aus Mangel an Geldmitteln der General • Versammlungs­

beschluß vom 28. Januar (898 betr. gesonderte Toncurrenz der Angler, 
Fünen, und Fünen-Angler, in diesem Jahre nicht hat zur Ausführung 
gelangen können, so concurriren (905 in dieser Gruppe wie bisher 
Angler, Fünen und Fünen-Angler gemeinsam um die Preise.

I. pr. II. pr. III. pr. 
Alaffe (. Stiere ausländischer Herkunft

(8—2^ Monate alt....................... ( silb. ( br. Dipl.
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Klaffe \2. Familie Kuh, bestehend aus 
einer Kuh in- oder ausländischer 
Herkunft und ihre» 5 unmittelbaren

Klasse 2. Stiere ausländischer Herkunft
2^—36 Monate alt.......................

I. pr. II. pr. III. pr.

1 ftlb. 1 br. Dipl.

Klaffe 3. Stiere ausländischer Herkunft 
über 36 Monate alt............ \ filb. \ br. Dipl.

Klasse Stiere inländischer Herkunft
18—2^ Monate alt....................... \ filb. \ br. Dipl.

Klaffe 5. Stiere inländischer Herkunft
2^ — 36 Monate alt....................... \ filb. 2 br. Dipl.

Klaffe 6. Stiere inländischer Herkunft 
über 36 Monate alt............

u. 50 R. u. 2X30 К

\ filb. 1 br. Dipl.

Klasse 7. Kühe in der ersten oder zweiten 
Milch, im Inlande geboren . . 3 filb. 3 br. Dipl.

Klasse 8. Kühe in der dritten Milch und 
älter, im Jn lande geboren . . .

u. 3X20 R.

3 filb. 3 br. Dipl.

Klaffe 9- Zuchten, bestehend aus min­
destens einem Stier inländischer oder 
ausländischer Herkunft und in­
ländischer Kühen eigener Zucht 
des Ausstellers........................

u. 3X20 R.

\ filb. 2 br. Dipl.

Klaffe 10. Kuh collections», bestehend 
aus mindestens 5 ausgeglichenen 
Thieren nur inländischer Herkunft, 
oder bestehend aus mindestens 5 
ausgeglichenen Thieren theils inlän­
discher, theils ausländischer Herkunft

U. 100 К. и. 2X30 R.

\ filb. 1 br. Dipl.

Klaffe Ц. Familie Stier, bestehend aus 
einem Stier in« oder ausländischer 
Herkunft und seinen unmittelbaren 
Nachkommen, ohne Rücksicht auf 
das Geschlecht derselben, geboren vor 
dem s. Januar 1902 .... 1 filb. 2 br. Dipl.

и. 50 R. и. 2X30 R.
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Nachkommen, ohne Rücksicht auf 
das Geschlecht derselben, geboren 
vor dein l. Januar 1Y02 ... \ filb. 2 br. Dipl.

u. 80 R. u. 2X^0 R.
NB. weibliche Nachkommen müssen vom Aussteller gezüchtet und erzogen 

sein und sich in seinem Besitz befinde». Männliche Nachkommen müssen vom 
Aussteller gezüchtet sein, brauchen aber weder von ihm aufgezogen zu sein noch 
sich in seinem Besitz zu befinden.
Alasse 13. Iungviehcollection, bestehend

aus nicht weniger als 6 im Inlande 
geborenen weiblichen Thieren eigener 
Milcht des Ausstellers, nicht unter 
1 */a Jahr alt, noch nicht in Milch, 
aber gedeckt von einem Reinblut­
Stier............................' . . . . 1 filb. 2 br. Dipl.

u.^oR. u. 2X15 R.
Alasse 1^. Iungviehcollection, wie Alasse

15, jedoch brauchen die Thiere 
nicht eigener Zucht des Ausstellers

■ zu sein.............................................. 1 filb. 1 br. Dipl.

Alasse 15. Iungviehcollection, bestehend
aus nicht weniger als 6 im Inlands
geborenen weiblichen Thieren im
Alter von 10- 18 Monaten, noch 
nicht gedeckt........................................ Dipl.

Alasse 16. Aälbercollection, bestehend
aus nicht weniger als 6 im Inlande 
geborenen Auhkälbern, im Alter von

10 Monaten, verkäuflich . . Dipl.

Gruppe 2. Ängter-Kalvvlnt.
Alasse 17. Aü he in der ersten oder zwei­

ten Milch, im Inlands geboren . 3 filb. 3 br. Dipl,
u. 3X10 R.

Alasse 18. Aühe in der dritten Milch
und älter, im Inlands geboren . 3 filb. 3 br. Dipl.

u.3X10 2\.
Alasse 19. Zuchten, bestehend aus min­

destens einem Reinblnt-Ltier in- oder 
ausländischer Herkunft und inlän­
dischen Aühen eigener Zucht des 
Ausstellers............................. 1 filb. 2 br. Dipl.

u. 50 R. u. 2X50 R.
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Alasse 20. Auhcollection, bestehend aus 
mindestens 5 ausgeglichenen Thieren 
inländischer Herkunft............

Alasse 2\. Familie A uh, bestehend aus 
einer Halbblutkuh und ihren 3 weib­
lichen Nachkommen eigener Aucht 
des Ausstellers, geboren vor dem 
s. Januar \ 902, abstammend von 
einem Reinblutstier............

Alasse 22. Iungviehcollection, bestehend 
aus nicht weniger als 6 im In lande 
geborenen weiblichen Thieren eigener 
Zucht des Ausstellers, nicht unter 
\ '/, Jahre alt, noch nicht in Milch, 
aber gedeckt von einem Reinblut­
Stier .........................................

I pr. ii. Pr. III. pr.

1 silb. br. Dipl.

1 silb.
ii 40 R.

2 br. Dipl, 
u. 2X20 R.

2 silb. 2 br. Dipl.
11.2XI5K.

Gruppe 3. Gstfriesen-UeinökrtL.
Alasse 23. Stiere ausländischer Herkunft 

18—24 Monate alt............ \ silb. 1 br. Dipl.

Alasse 24. Stiere ausländischer Herkunft
24 —36 Monate alt....................... l filb. 1 br. Dipl.

Alasse 25. Stiere ausländischer Herkunft 
über 36 Monate alt............ l silb. \ br. Dipl.

Alasse 26. Stiere inländischer Herkunft 
18—24 Monate alt ..... l silb. \ br. Dipl.

Alasse 27. Stiere inländischer Herkunft
24—36 Monate alt....................... 1 silb. l br. Dipl.

Alasse 28. Stiere inländischer Herkunft 
über 36 Rlonate alt............

u. 50 R. u

1 silb.

. 30 R.

s br. Dipl.

Alasse 29. Aü he in der ersten oder zweiten 
Milch, im Inlande geboren . . 2 silb. 2 br. Dipl.

Alasse 30. A ühe in der dritten Milch 
und älter, im Inlands geboren .

u. 2X20 R.

2 silb. 2 br. Dipl.
u. 2X20 R.



IÔ

T. pr. IL pr. III. pr.
Alasse 3s. Zu cbten, bestehend aus 

mindestens einern Stiere in« 
oder ausländischer Herkunft, 
H inländischen Aühen, und 4 
tragenden Stärken; die weib­
lichen Thiere eigener Zucht des 
Ausstellers. Anstelle von tra­
genden Stärken können auch Zung- 
stiere nicht unter (8 Monate aus­
gestellt werden........................Ehrenpreis \ br. Dipl.

u. sOOR. 11.50.25.
NB. Per Meldung zu Klaffe 31 ist ein Einsatz von io Rbl. hinzuzusügen.

Alasse 32. Auhcollection, bestehend aus 
mindestens 5 ausgeglichenen Thieren 
nur inländischer Herkunft, oder be­
stehend aus mindestens 5 ausge­
glichenen Thieren theils inländischer, 
the ils ausländischer Herkunft . .

Alasse 33. Familie Stier, bestehend aus 
einem Stier in- oder ausländischer 
Herkunft und seinen H unmittelbaren 
Nachkommen ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht derselben, geboren vor­
dem (. Januar (902 . . . .

Alasse 5^. Familie Auh, bestehend aus 
einer Auh in- oder ausländischer 
Herkunft und ihren 5 unmittelbaren 
Nachkommen ohne Rücksicht auf das 
Geschlecht derselben, geboren vor­
dem s. Januar (902 . . . .

\ silb. ( br. Dipl.

( silb. ( br. Dipl, 
u. 50. R. u. 30 R.

\ silb. ( br. Dipl, 
u. 80 R. 11. qo R.

NB. weibliche Nachkommen müssen vom Aussteller gezüchtet und er zogen 
sein und sich in seinem Besitz befinden. Männliche Nachkommen müssen vom 
Aussteller gezüchtet fein, brauchen aber weder von ihm aufgezogen zu fein noch 
sich in seinem Besitz zu befinden.

Alasse 35. Iungviehcollection, bestehend 
aus nicht weniger als 6 im Zn- 
lande geborenen weiblichen Thieren 
eigener Zucht des Ausstellers, nicht 
unter ('/, Jahr alt, noch nicht in 
Milch, aber gedeckt von einem 
Reinblut-Slier........................ ( silb. ( br. Dipl.

u. W R. u. (5 R.
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I. pr. II. pr. III. pr.
Alasse 36. ^ungviehcollection, wie Alasse

35, jebodi brauchen die Thiere nicht
eigener Zucht des Ausstellers zu sein s silb. \ br. Dipl.

Alasse 37. Iungviehcollection, bestehend
aus nicht weniger als 6 int In­
lands geborenen weiblichen Thieren 
im Alter von IO-I8 Alonaten, 
noch nicht gedeckt............................. Dipl.

Alasse 38. AäIbercollection, bestehend
aus nicht weniger als 6 im In­
lands geborenen Kuhkälbern, im 
Alter von ^0 Alon., verkäuflich Dipl.

Gruppe H. Wfriesen -Latvvlul.
A lasse 39. Aühe in der ersten oder zweiten 

Ali Ich, im Inlande geboren . . s silb.
u. lO A.

Alasse 40. Aühe in der dritten Alilch 
und älter im Inlande geboren. . \ silb.

u. sO A.
Alasse ^1. Zuchten, bestehend aus min­

destens einem Reinblut-5>tier in» 
oder ausländischer Herkunft und 
inländischen Aühen eigener Zucht 
des Ausstellers........................ \ silb.

u. 50 R.
Alasse 42. Auhcollection, bestehend aus 

mindestens 5 ausgeglichenen Thieren 
inländischer Herkunft............ [ silb.

Alasse H3. Familie A uh, bestehend aus 
einer Halbblutkuh und ihren 3 weib­
lichen Nachkommen eigener Zucht 
des Ausstellers, geboren vor dem 

Januar 1902, abstammend von 
einem Reinblutstier............ { silb.

u. HO R.
Alasse Iungviehcollection, bestehend 

aus nicht weniger als 6 im Inlande 
geborenen weiblichen Thieren eige. 
ner Zucht des Ausstellers, nicht 
unter 17a Jahrs alt, noch nicht in 
Alilch, aber gedeckt von einem 
Reinblutstier............................. \ silb.

u. R.

\ br. Dipl.

I br. Dipl.

\ br. Dipl, 
u. 30 R.

I br. Dipl.

1 br. Dipl, 
u. 20 R.

\ br. Dipl.
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Gruppe 5. Aauervieh.
Rinder ohne Rücksicht auf die Raße im Besitz von Aleingrund 

besitzern, Pächtern, Arbeitern und desgleichen Personen bäuerlichen 
Standes, sofern diese Personen nicht als Pächter resp. Besitzer von 
Arons-, Ritter- und Stadtgütern als Großgrundbesitzer anzusprechen 
sind und daher ihre Rinder in den Gruppen I —4 sich der (Loncurrenz 
unterziehen müssen, concurriren in folgenden Alassen um die ausge­
setzten preise:

Äiasse 45. Stiere im Alter von ^8 Ilion, 
und älter erzogen vom Aussteller, 
mit deutlich erkennbarem Angler- 
resp. Friesenblut..................

Alasse H6. A ühe ohne Rücksicht auf die 
Raße, in der ersten und zweiten 
Milch.........................................

Alasse V- A ühe, ohne Rücksicht auf die
Raße in der dritten Milch u. ältere

I. pr. II. pr. III. pr.

\5 Rbl. 10 Rbl. 5 Rbl.

10 Rbl. 5 Rbl. 3 Rbl.

2X1» R. 2X5 R. 2X5 R.
Alasse 48. Stärken im Alter von \—2x/.1 

fahren, ohne Rücksicht auf die Raße

Alasse 49. Zuchten, bestehend aus einem 
Stier, Rein- oder Halbblut Angler 
resp. Friese mit Attestat, 2 Aühen 
und \ Stärke resp. Auhkalb ohne 
Rücksicht auf die Raße, wobei die 
weiblichen Thiere eigener Zucht des 
Ausstellers sein müssen . . . .

Alasse 50. Collection von Milchkühen, 
bestehend aus 3 Aühen ohne Rück­
sicht auf die Raße in der ersten 
Milch und ältere.................

\2 Rbl. 8 Rbl. 5 Rbl.

40 Rbl. 30 Rbl. 20 Rbl. 
IV. pr. sO Rbl.

25 Rbl. 20 Rbl. tO Rbl.

MhtllUNg III. K lhllfk.

Die Preisrichter in der Abtheilung für Schafe werden vom 
Ausstellungs-Aomitö ernannt. Bei sehr reicher Beschickung einer Alasse 
mit hervorragend guten Thieren ist es den Preisrichtern gestattet zur 
Vermehrung des I. und II. Preises die Ausreichung diesbezüglicher 
Zeugnisse beim Aomite zu beantragen.
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Als Züchter gilt der dem die Alutter des ausgestellten Schafes 
zur Zeit der Lmpfängniß gehörte.

Als vom Aussteller aufgezogen sind Schafe anzusehen, die vor 
vollendetem ersten Lebensjahre in den besitz des Ausstellers über­
gegangen sind.

Nachweise. Jedes Thier das als reinblütig concurriren soll, 
muß ein Attestat seines Züchters haben, durch welches seine Aein- 
blütigkeit beglaubigt ist. Jn diesem Attestat muß das Zeichen ange­
geben sein, mit welchem das Thier gezeichnet ist.

Aopfzahl. Aus einer lvirthschaftseinheit in einer Alasse aus­
gestellte Tollectionen, welche an Aopfzahl die vom programm fixirte 
Minimalanzahl übersteigen, werden immer nur als eine Tollection 
aufgefaßt.

Schafe sind zu einer der im Programm näher bezeichneten Alassen 
oder hors concours zu melden. Schafe, gemeldet zu einer Zucht 
(Al. 3 resp. 6) concurriren ipso jure um die für Tinzelthiere ausge­
setzten preise, falls sie die für die Einzelklassen festgesetzten Bedin­
gungen erfüllen.

Grupe (. Wollschafe.
I. pr.

Alasse (. Reinblütige Böcke in- oder aus­
ländischer Herkunft, nicht unter 
\ Jahr alt............................. \ silb.

Alasse 2. Mutterschafe, inländischer Her­
kunft, edler resp. veredelter Raße, 
nicht unter ( Jahr alt; ausgestellt 
müssen werden mindestens 2 Mutter­
schafe gleichen Alters............ —

Alasse 3. Zuchten, bestehend aus minde­
stens ( reinblütigen Bock und 6 
Mutterschafen, nicht unter ( Jahr­
alt; die ^Mutterschafe müssen vom 
Aussteller gezüchtet und erzogen sein ( silb.

II. pr. III. pr.

\ br. Dipl.

\ br. Dipl.

( br. Dipl.

Gruppe 2. Jkeischschafe.

Alasse Reinblütige Böcke in- oder 
ausländischer Herkunft, nicht unter 
\ Zahr alt............................. \ silb. \ br. Dipl.



I. pr. II. pr. III. pr.
Alasse 5. Mutterschafe, inländischer Her­

kunft, edler resp. veredelter Raße
nicht unter \ Jahr alt; ausgestellt
muffen werden mindestens 2 Mutter­
schafe gleichen Alters...................... — \ br. Dipl.

Alasse 6. Zuchten, bestehend aus min­
destens s reinblütigen Bock und 6
Mutterschafen, nicht unter \ Jahr­
alt, die Mutterschafe müssen vom 
Aussteller gezüchtet und erzogen sein \ silb. \ br. Dipl.

Mheilung IV. Kchw eine.
Die Preisrichter in der Lchweineabtheilung werden vom Ans- 

stellnngs-Aomite auf Borscblag der Nordlivländischen Erportschlachterei 
ernannt.

Bei sehr reicher Beschickung einer Alasse mit hervorragend guten 
Thieren ist es den Preisrichtern gestattet zur Vermehrung des I. und 
II. Preises die Ausreichung diesbezüglicher Zeugnisse beim Aomitö 
zu beantragen.

Züchter. Als Züchter gilt der, dem die Mutter der ausge­
stellten Schweine zur Zeit der Lmpfängniß gehörte.

Aufgezogen. Als vom Aussteller aufgezogen sind Schweine 
anzusehen, die vor vollendetem ersten Lebensjahr in den Besitz des 
Ausstellers übergegangen sind.

Nachweise. Jedes Thier, das als reinblütig concurriren soll, 
muß ein Attestat seines Züchters haben, durch welches seine Reinblü- 
tigkeit beglaubigt ist. Zn diesem Attestat muß das Zeichen angegeben 
sein, mit welchem das Thier gezeichnet ist.

Aopfzahl. Aus einer Mirthschaftseinheit in einer Alasse aus­
gestellte Lollectionen, welche an Aopfzahl die vom Programm fixirte 
Minimalanzahl übersteigen, werden immer nur als eine Tollection 
aufgefaßt.

Schweine sind zu einer der im Programm näher bezeichneten 
Alassen oder hors concours zu melden. Schweine, gemeldet zu einer 
Zucht (Alasse 3, 7 und (2) concurriren ipso jure um die für Linzel-



23

thiere ausgesetzten Preise, vorausgesetzt, daß sie die für die Einzel' 
klassen festgesetzten Bedingungen erfüllen. Muttersauen mit Ferkeln 

eoncurriren in den Alassen 2, 6,

Gruppe Zur Uacon-Z*roduK1ion geeignete weiße Schweine.

A. Vorkschireschweine.

Lber in- oder ausländischerAlasse \. .
Herkunft im Alter von 6 Alonaten
und darüber ........................................

Alasse 2. Sauen in- oder ausländischer 
Herkunft im Alter von 8 Alonaten 

und darüber .............................
Alasse 5. Zuchten, bestehend aus we­

nigstens einem Eber und 2 Sauen; 
letztere müssen vom Aussteller ge­
züchtet und erzogen sein und min­
destens jede einmal Ferkel normal 
geworfen und gesäugt haben . .

Alasse Ferkelcollection, bestehend aus 
mindestens 6 Ferkeln desselben Wur­
fes nicht unter 5 Wochen alt, ver­

käuflich ...................................

B. Andere

Alasse 5. Eber
Herkunft im 
und darüber

große weiße Edelschwe 
Deuts ch e).

in- oder ausländischer
Alter von 6 Monaten

Alasse 6. Sauen in- oder ausländischer 
Herkunft im Alter von 8 Monaten 
und darüber .............................

Alasse 7. Zuchten, bestehend aus wenig­
stens einem Eber und 2 Sauen; 
letztere müssen vom Aussteller ge­
züchtet und erzogen sein und min­
destens jede einmal Ferkel normal 
geworfen und gesäugt haben . .

Alasse 8. Ferkelcollection, bestehend aus 
mindestens 6 Ferkeln desselben Wur­
fes, nicht unter 5 Wochen alt, ver­
käuflich ...................................

I. pt. II. pr. III. pr.

1 stlb. X br. Dipl.

1 silb. \ br. Dipl.

1 stlb. 1 br. Dipl.

Dipl.

ine (Dänische oder

l fllb. \ br. Dipl.

1 silb. 1 br. Dipl.

1 silb. \ br. Dipl.

Dipt.
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C. Gemästete Bacon-Schwei ne fertig für Schlachtung 
zum Export.

I. pr. II. pr. III. pr.
Alasse 9. Collection, bestehend aus we­

nigstens 3 Stück in einem Gewicht
von 200—280 Pfund .... \ silb. \ br. Pipi.

Gruppe 2. Speckschweine.
Alasse 10. Gemästete Schweine ohne

Rücksicht auf Geschleclü, Alter und
Raße................................................... 1 silb. \ br. Dipl.

Abteilung V. Geflügel.
Die Geflügelschau wird arrangirt von der Rigaer Abtheilung 

des russischen Vereins für Nutzgeflügelzucht, welche auch die Preis­
richter ernennt.

Räumlichkeit. Die Geflügelschau findet in einem wetterfesten 
Schuppen statt, derselbe enthält 28 Aasige von 5 Fuß höhe, Tiefe 
und Breite, und 48 Aäfige von 2'/, Fuß höhe, 3 Fuß Tiefe und Breite.

Anmeldung. Die Bleldungen erfolgen brieflich per Adresse: 
„Ausstellungs - Aomite — Menden" unter genauer Angabe: „des 
Geflügels nach Raßen, Schlägen, Geschlecht, Anzahl; des Namens und 
der Adresse des Ausstellers" Die Annahme der Bleldungen wird mit 
dem 10. Juni 12 Uhr mittags geschlossen.

Linlieferungszeit und Linlieferungsort. Die Einlie­
ferung des Geflügels beginnt am Donnerstag, den 26. Juni und muß 
Freitag, den 27. Juni bis 12 Uhr mittags beendet sein, später 
eingeliefertes Geflügel wird von der Ausstellung zurückgewiesen. — 
Freitag, den 27. Juni um 12 Uhr beginnt die Expertise.

Verpackung, ^um Transport nach wenden, muß das Geflügel 
in Körben, Aisten oder besonderen Transportkäfigen, die mit dem 
Namen und der Adresse des Ausstellers versehen sind, verpackt sein.

Versicherung. Nur gegen Feuer können auf diesbezüglichen 
Bemerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der Versicherungs­
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summe die Ausstellungsobjecte für Rechnung des Ausstellers versichert 
werden. Dem Anträge des Ausstellers auf Versicherung seiner Objecte 
wird seitens des ‘Komitc nur in dem .fülle nachgekommen, wenn 
gleichzeitig mit der Meldung die versicherungspräniie im Betrage von 
85 Aop. für 100 Rbl. eingesandt wird.

Verantwortung. Der Aomite übernimmt keinerlei Verant­
wortung für irgend welche Beschädigung oder Verluste der Aus­

stellungsobjecte.

Gesundheitszustand. Ls wird nur gesundes und in seiner 
Art gutbefiedertes Geflügel zur Ausstellung zugelassen. — während 
der Ausstellung erkranktes Geflügel muß auf Anordnung der Vertreter 
des Geflügelzuchtvereins sofort aus der Ausstellung entfernt werden.

Aufsicht. Die Aufsicht im Geflügelschuppen wird von einem 
Ächauwart ausgeübt, demselben sind 2 Wärter untergeordnet.

Wartung und pflege. Gefüttert und gepflegt wird das 
Geflügel durch die 2 Wärter unter Leitung des Schauwarts.

Standgeld. Das Standgeld beträgt für Hühner und Lnten 
pro Kopf 50 Aop., für Gänse und Truthühner ^0 Aop. incl. Futter 

und Wartung.

verkauf. Für das verkäufliche Geflügel ist der Verkaufspreis 
bei der Meldung unbedingt anzugeben, derselbe darf während der 
Ausstellung nicht erhöht werden. Der verkauf findet durch das 2(ii5- 
stellungsbüreau statt und nur der auf solche Art zu Stande gekommene 
verkauf hat Giltigkeit. — vom Verkäufer wird, falls der verkauf 
zu Stande gekommen ist, eine Abgabe von 3% der Verkaufssumme 
zu Gunsten der Ausstellungskasse erhoben. Für verheimlichte Verkäufe 

werden 20% erhoben.

Auction. Für die Auction gelten die Regeln des allgemeinen 

programmes.

prüfung ((£rpertife). Ts werden nicht einzelne Thiere, sondern 
von Hühnern nur ganze Stämme, bestehend aus 1 Hahn und 2 Hennen, 
von Truthühnern und Wassergeflügel nur paare geprüft.

öunggeflügel unter Monat alt ist von der Prüfung aus­

geschlossen.
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Pie Prüfung erstreckt sich auf:

0 Pie Qualitätsprüfung aller ausgestellten (Beflügel-Stämme 
resp. paare, hierbei wird sämmtliches Geflügel auch Luxus-Geflügel 
auf feine Qualität hin geprüft und in eine der Qualitätskate­
gorien eingereiht.

Pen Ehieren I. Qualität wird der I. Preis zuerkannt.

II H II. и II и U' II и

и II III. // и и m Il II

U H IV. IV и и U H

und solches durch 
bestätigt.

vom Ausstellungs-Aomitö ausgereichte Zeugnisse

2)" Pie Zuerkennung der Ehrenpreise, welche in silbernen 2He= 
daillen, bronzenen 2Nedaillen und 2lnerfennungsbiplomen bestehen. 
Pie Ehrenpreise gelangen in der IPeise zur Vertheilung, daß die höchste 
2îîebaille demjenigen Aussteller zu fällt, der die meisten ersten Preise 
in der Qualitätsprüfung erhalten hat u. s. w. Zst die 2lnzahl der 
zuerkannten I. Qualitätspreise bei 2 oder mehreren Ausstellern die 
gleiche, so giebt die größte Anzahl der IL, III., IV. preise den Ausschlag, j

Silberne Aledaillen können nur solchen Ausstellern zuerkannt 
werden, die mindestens einen I. Qualitätspreis errungen haben.

Alle nicht nachweislich vom Aussteller selbst gezüchteten Ehiere 
sind von der Bewerbung um Ehrenpreise ausgeschossen.

An preisen gelangen zur Verkeilung:
silberne 2Aedaillen

4 bronzene „
8 Anerkennungdiplome.

Bei sehr reicher Beschickung einer Allasse mit hervorragend 
guten Thiere ist es den Preisrichtern gestattet zur Vermehrung des 
I. und II. Preises die Ausreichung diesbezüglicher Zeugnisse beim 
Ho mite' zu beantragen.

Gruppe V Ausgesprochenes tandwirlhschaftliches Nuhgcffiigek resp. 
solches Naße-Oessrigel, das zur Veredelung des tandwitklchastlichen 

Zrnhgeflnget dienen Kann, und zwar:
Alasse Hühner: Italiener, Langshan, plymuth-Rock, Andalusier, 

2Hinorca, IVyandot, Spanier, La Flèche, Houdan, Creve-Coeur,
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Brahma, Lochin, Dorking, Hamburger, Holländer, Ramelsloher, 
Dominicaner, Lakenfelder, Aräher u. a., sowie veredelte Land­
hühner, wobei jedoch der Character der Kreuzung oder Veredelung 

genau anzugeben ist.

Alasse 2. Truthühner aller Raßen und Schläge.

Alasse 3. Gänse: pommersche, Toulouser, Emdener, Riesen- und 
Areuzungsgänse jeder Art.

Alasse Enten: Peking-, Rouen-, Aylesbury- und Areuzungsenten.

NB. 3n der Klaffe 1 muß mindestens i Stamm, d. h. \ Hahn und 2 Hühner 
derselben Raße resp. Schlages, in Klasse II—IV incl. mindestens ! paar (< männl, 
und \ meibl. Thier) ausgestellt werden.

Gruppe 2. Luxus-HeMgel.
Alasse Hühner: RIalayen, Kämpfer, Yokohama, phönix-kühner, 

Leidenhühner, Paduaner, Zwerghühner.

Alasse 2. Tauben.
Alasse 3. Eroten und Ziergeflügel jeder Art.

Gruppe 3. Per Geflügetzucht dienende tevlose Hbjecte.
Alasse Geräthe für Geflügelzucht.

Alasse 2. Literatur über Geflügelzucht.

Mheilnng VI. Sikneiuuchl.
Die Preisrichter in der Abtheilung Bienenzucht werden vom 

Verein livländischer Bienenzüchter „Drawneeks" ernannt.

Das Ltandgeld beträgt für Störte mit lebenden Bienen 50 Aop. 
pro Stock, für in der Ausstellungsrotunde untergebrachte Geräthe und 
producte der Bienenzucht der für leblose Ausstellungsobjecte unter 

Dach festgesetzte Preis.

prämiirung. An Prämien stehen den Preisrichtern zur Ver­
fügung von der Gemeinnützigen und Landwirthschaftlichen Gesellschaft 
für Süd-Livland gestiftete \ silberne und bronzene Medaillen, sowie 
Anerkennungsdiplome nach Bedarf.
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Einlieferung. Lebende Bienen müssen spätestens Montag, 
den 23. Juni eingeliefert werden, leblose Gegenstände bis Freitag, 
den 27. Juni \2 Uhr mittags. Später eingelieferte Mbjecte werden 
zurüekgewiesen werden.

Gruppe \. Leöende Wienen «nd Wrodncte der Bienenzucht.
Alasse {. Lebende Bienen in Stöcken diverser Systeine.

Alasse 2. L)onig und Maben.

Alasse 3. Meth.

Gruppe 2. OerittYe und Kitfsmittek der Bienenzucht.
Alasse Bienenstöcke diverser Systeme.

Alasse 5. Diverse Geräthe für die Bienenzucht.

Alasse 6. Der Bienenzucht dienende Pflanzen.

Alasse 7. Die Bienenzucht schädigende Jnsecten und Vögel.

Alasse 8. Die Bienenzucht betreffende Merke.



Leblose Objecte.

Mhrilullg VII. tandwirthslhaftliche Maschinen und 
Grräthk.

Mheilung VIII, landwirthschaftlichk Produkte.
Kbtheilung IX. jandwirthschastliche Industrie-Erzeugnisse.

(Molkerei-Erzeugnisse sind ausgeschossen pro 1903).

Abtheilung X. kandwirthschaftliche Kilssmittel.
Mheilung XI. Forüwirthschaftlichr Maschinen, Geräthe 

und Produkte.
Eine preisvertheilung in diesen Abtheilungen VII—XI incl. findet 

nicht statt; es soll den Ausstellern lediglich Gelegenheit geboten werden, 
die Besucher der Ausstellung mit ihren Erzeugnissen bekannt zu machen. 
Der Komik* faßt ins Auge, bei Vorhandensein genügender Geldmittel 
besonders „beachtenswerth" erscheinende Exponate dieser Abtheilungen 
nach Schluß der Ausstellung mit Einwilligung der Aussteller zurück­
zuhalten und die Gegenstände auf ihren Nutzwerth für den Landwirth 
im Gebrauch durch eine Eommission prüfen zu lassen. Eine eventuelle 
prcisvertheilung findet nach Veröffentlichung des Prüfungsresultates 
auf der General-Versammlung durch letztere statt.

Mhnluug XII. Hausindustrie und ländliches Eeiverbr.

Gruppe \. Irauenaröeiten.
U)ebe-, Spinn-, Näh-, Strick-, Häckel- und Klöppelarbeiten.

An preisen gelangen in dieser Gruppe zur Vertheilung 2 
silberne und 4 bronzene Medaillen, sowie Anerkennungsdiplome nach 
Bedarf. Um die Medaillen concurriren nur Ausstellerinnen bäuer­
lichen Standes.
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Gruppe 2. Männerarbeiten.

Klasse 1.
Klasse 2.

schmiede- und Lchlosserarbeiten 
Tischler- u. Stellmacherarbeiten

I. pr.
\ filb.
\ filb.

11. pr.
1 br.
\ br.

III. pr. 
Dipl. 
Dipl.

Klasse 3. Böttcherarbeiten....................... \ filb. 1 br. Dipl.
Klasse q. Drechslerarbeiten....................... 1 filb. \ br. Dipl.
Klasse 5. Sattlerarbeiten....................... 1 filb. 1 br. Dipl.
Klasse 6. Korbmacherarbeiten .... \ filb. 1 br. Dipl.
Klasse 7. Stroh-, Bast- ii. Spahnarbeiten 1 filb. \ br. Dipl.

Mheilung XIII, tzunkgewrrbt.
Die kunstgewerbliche Abtheilung wird cirrangirt nom Rigaer 

Aunstverein, welcher auch die Preisrichter ernennt.

Räumlichkeit. Die kunstgewerbliche Abtheilung findet in einem 
wetterfesten, mit Glasfenstern versehenen, Hellen Schuppen statt, in 
welchem auf Wunsch der Aussteller auch Kojen von IV : JV herge­
stellt werden können.

Anineldung. Die Kleidungen erfolgen brieflicb per Adresse 
Ausstellungs-cLomite — Menden unter genauer Angabe und präcisie- 
rung der Ausstellungsobjecte, des Namens und der Adresse der Aus­
steller. Die Annahme der Kleidungen wird mit dem Juni \2 Uhr 
mittags gesebiossen.

Nähere Auskünfe ertheilt der Präsident des Aunstvereins, prof. 
M. von Stryk, Riga, Kunstsalon, Kastei-Koulevard Nr. <).

Einlieferung. Die Einlieferung und Aufstellung kann Klon­
tag, den 25. Juni beginnen und muß Freitag, den 27. Juni bis 
\2 Uhr mittags beendet sein, später eingelieferte Gegenstände werden 
zurückgewiesen, Freitag, den 27. ^uni um s2 Uhr beginnt die Expertise.

Versicherung. Nur gegen jener können auf diesbezüglichen 
Bemerk des Ausstellers unter Angabe des Betrages der Bersicherlmgs- 
fumme die Ausstellungsobjecte für Rechnung des Ausstellers versichert 
werden. Dem Anträge des Ausstellers auf Versicherung seiner Mbjecte 
wird seitens des Komi tes nur in dem jalle nachgekommen, wenn 
gleichzeitig mit der Kleidung die Versicherungsprämie im Betrage von 
85 Kop. für 100 Rbl. eingesandt wird.
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Verantwortung. Per Konnte übernimmt keinerlei Verant­

wortung für etwa vorkommende Beschädigungen oder Verluste der 
Ausstellungsobjecte.

Aufsicht. Pie Aufsicht wird von einem Schau wart und 2 
Ordnern ausgeübt.

Standgeld und Verkauf, ^ür Standgeld und Verkauf gelten 
die Regeln des allgemeinen programmes.

Umfang der Ausstellung. Pie Ausstellung erstreckt sich 
lediglich auf Erzeugnisse des Kunstgewerbes, bei denen es neben solider 
Ausführung vor allem auf künstlerisch werthvolle Form ankommt.

preise. Zur Verfügung der Preisrichter stehen (0 silberne, 
|0 bronzene Uledaillen mit dazugehörigen Zeugnissen und Anerken­
nungsdiplome nach Bedarf.

Pie Ausstellung umfaßt:

Klaffe Erzeugnisse der Weberei und Stickerei.
Klaffe 2. Lederarbeiten ^Buchbinderei).
Klaffe 3. Keramische Erzeugnisse.
Klaffe Glasmalerei.
Klaffe 5. Tischlerei sZimtuereinrichtungen.)
Klaffe 6. Holzschnitt.
Klaffe 7. Uletallarbeiten aus Eisen, Blessing und Bronze.
Klaffe 8. Pecorationsmalerei.
Klaffe 9- Entwürfe kunstgewerblicher Gegenstände.
Klaffe 10. photographie.

Mhtilung XIV.
Nicht in vorstehendem programme erwähnte Industrie-Erzeugnisse 

werden, soweit Raum vorhanden, nach Auswahl des Ausstellungs- 
Komité außer Preisbewerb zugelassen.

Anfragen sind zu richten: 

an das „Ausftellungs-Komitö in Menden."


